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Bekanntmachung zu § 115 der Zivilprozessordnung
(Prozesskostenhilfebekanntmachung 2006 – PKHB 2006)

Vom 6.6.2006, BGBl 2006 I, 1292
Auf Grund des § 115 Abs. 1 Satz 5 der Zivilprozessordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 5.12.2005 (BGBl. I,
3202, 2006 I, 431) wird bekannt gemacht: Die vom 1.7.2006
bis zum 30.6.2007 maßgebenden Beträge, die nach § 115
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 der Zivilprozess-
ordnung vom Einkommen der Partei abzusetzen sind, betragen
1. für Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit

erzielen (§ 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Buchstabe b der Zivil-
prozessordnung), 173 EUR,

2. für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner
(§ 115 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Buchstabe a der Zivilprozess-
ordnung), 380 EUR,

3. für jede weitere Person, der die Partei auf Grund gesetzli-
cher Unterhaltspflicht Unterhalt leistet (§ 115 Abs. 1 Satz 3
Nr. 2 Buchstabe b der Zivilprozessordnung), 266 EUR.

„Recht brisant“ (3sat): Interview mit Prof. Dr. Elisabeth Koch zum
Thema „Scheidung light“ vom 7.6.2006

Töpper: Bei mir im Studio begrüße ich jetzt sehr herzlich
Frau Prof. Dr. Elisabeth Koch, Familienrechtlerin an der
Universität Jena.
Frau Koch, greifen wir doch gleich mal das auf, was gerade im
Film gesagt wurde und was auch die beiden großen Kirchen
befürchten. Führt die „Scheidung light“ zu einer Erosion der
Ehe? Wenn man Probleme hat, dann lässt man sich ganz
schnell scheiden?
Koch: Erosion ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ein
verfassungsrechtliches Bedenken gibt es in diesem Zusam-
menhang. Nach Artikel 6 des Grundgesetzes stehen Ehe und
Familie unter dem besonderen Schutz des Staates und von
daher ist es schon sehr fragwürdig, ob es Aufgabe des Staates
sein kann, Scheidungen und das Auseinanderlaufen von Ehe-
paaren derart zu erleichtern und zu vereinfachen.
Töpper:Was versteht man eigentlich unter einer einvernehm-
lichen Scheidung?
Koch: Einvernehmliche Scheidungen oder einverständliche
Scheidungen gibt es heute auch schon, und zwar immer in all
den Fällen, in denen sich Eheleute scheiden lassen wollen, ohne
drei Jahre getrennt gelebt zu haben. Nach einem Trennungsjahr
ist die Scheidung möglich, wenn die Ehegatten sich über die
wichtigsten Scheidungsfolgen geeinigt haben. Wenn sich also
ein Ehepaar nach zwei Jahren scheiden lassen will, lässt es sich
anwaltlich vertreten und die Anwälte führen diese Einigung

herbei. Aber in der Regel sind die Fragen hoch streitig, die
Anwälte verhandeln außergerichtlich, bringen ein Einverneh-
men zu Stande und das wird dann dem Richter vorgelegt.
Töpper: Also heute ist es so, da hat jede Partei im Prinzip
einen eigenen Anwalt, der für die Partei kämpft. Und was soll
sich jetzt ändern?
Koch: Die Parteien sollen die Gelegenheit haben, vor dem
Notar eine Unterhaltsvereinbarung zu treffen und sich dann
sogar privatschriftlich über Hausrat und Ehewohnung einigen
können, und dann ist die Scheidung schon möglich.
Töpper: Und der Notar, der ist ja eine neutrale Person. Kann
denn der Notar wirklich den Anwalt hier ersetzen?
Koch: Nein, das kann er nicht. Der Notar ist neutral, der muss
unparteiisch beraten, das heißt, er kann nur allgemein über die
Rechtsfolgen und die Rechtspositionen informieren. Und das
ist fatal für den wirtschaftlich schwächeren Teil. Das ist ja in
der Regel die Frau in der Unterhaltsfrage, und wenn deren
Interessen nicht einseitig betrachtet werden und parteiisch
durchgefochten werden, dann wird es dazu führen, dass sie
übervorteilt wird.
Das sieht man jetzt auch schon an den Eheverträgen, die die
Gerichte überprüfen und vielfach aufheben als sittenwidrig
und für unwirksam erklären, weil die Ehefrauen eben in der
unterlegenen Verhandlungsposition vor dem Notar gewesen
waren.
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Töpper: Welche Rolle spielt denn künftig eigentlich der
Familienrichter? Also die Erklärung des Notars muss ja noch
mal dem Familienrichter vorgelegt werden, also zwei neutrale
Personen, der Notar und der Richter, macht das denn Sinn?
Koch: Der Richter wird hier nichts weiter zu prüfen haben.
Nach dem Gesetzentwurf gilt die Unterhaltsvereinbarung, die
die Eheleute geschlossen haben. Und wenn nicht evident ist,
dass jemand getäuscht worden ist, dann muss ein Richter das
hinnehmen.
Töpper: Dann sollen ja durch dieses vereinfachte Verfahren
die Kosten deutlich gesenkt werden, was ist da dran?
Koch: Ja, das ist der springende Punkt. Die Kosten werden
gesenkt und das spart Kosten des Staates. Also konkret sind die
Länder zuständig für die Finanzierung der Prozesskostenhilfe
und etwa 80 % aller Scheidungen werden derzeit über Prozess-

kostenhilfe finanziert. Wenn der Anwaltszwang wegfällt für
diese Folgesachen, sparen die Länder und damit der Staat.
Töpper: Zum Schluss noch, Frau Professor Koch, eine Prog-
nose: Wird die „Scheidung light“ kommen?
Koch: Ich denke eher nicht, denn alle juristischen Interes-
senverbände haben sich bislang kritisch dazu geäußert und
selbst die Notare sagen, sie können das für die bisherigen
Gebühren nicht erledigen.
Töpper: Ja, die Diskussion, denke ich, über dieses Thema
wird jetzt erst so richtig beginnen. Dankeschön, Frau Profes-
sor Koch, für diese Erläuterungen.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF) und des Leiters der ZDF-Redaktion
„Recht und Justiz“ Bernhard Töpper.

Aufs%tze

Der Regierungsentwurf zum Unterhaltsrechts%nderungsgesetz –
Sachstand und Ausblick auf die geplanten $nderungen beim
nachehelichen Unterhalt und beim Verwandtenunterhalt (1. Teil)

Dr. Martin Menne, Richter am Amtsgericht und Referent für Unterhaltsrecht im Bundesministerium der Justiz, Berlin*

I. Einleitung

1. Ausgangspunkt

Die Reform des Unterhaltsrechts gehört mit zu den vordring-
lichsten rechtspolitischen Reformvorhaben dieser Legislatur-
periode. Tatsächlich ist der Reformbedarf im Unterhaltsrecht
auch unübersehbar:
Die letzten großen unterhaltsrechtlichen Reformen liegen
schon geraume Zeit zurück: Das nacheheliche Unterhaltsrecht
stammt noch aus den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts; es wurde durch das Erste Gesetz zur Reform des Ehe-
und Familienrechts aus dem Jahr 19761 eingeführt und blieb
seither, von den geringfügigen Korrekturen durch das Unter-
haltsrechtsänderungsgesetz 19862 abgesehen, nahezu unver-
ändert. Das Kindesunterhaltsrecht war dagegen öfter Gegen-
stand gesetzgeberischer Aktivität. Die wichtigste Reform war
dabei sicherlich die unterhaltsrechtliche Gleichstellung von
außerhalb einer bestehenden Ehe der Eltern geborenen Kin-
dern mit den innerhalb der Ehe der Eltern geborenen Kindern
durch das Kindesunterhaltsgesetz 1998.3 Weitere, bedeutsame
Änderungen sind die durch das Kindesunterhaltsgesetz einge-

führte Regelbetrag-Verordnung4 und die Korrektur der Kin-
dergeldanrechnung mit der im Januar 2001 wirksam gewor-
denen Neufassung von § 1612b Abs. 5 BGB.5

In Anbetracht dieses Befunds ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass sich mehr und mehr Stimmen für eine grundlegende
Reform des Unterhaltsrechts aussprechen: In einer Entschlie-
ßung vom 6. Juli 2000 hat der Deutsche Bundestag die
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* Der Verfasser gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung wieder. Bei
dem Beitrag handelt es sich um die umfassend überarbeitete, aktualisierte
und mit Fußnoten versehene Fassung eines am 28. März 2006 auf der
Regionaltagung Süd des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familien-
recht (DIJuF), Heidelberg, in Herrenberg-Gültstein (Baden-Württemberg)
gehaltenen Vortrags. Der Text des Regierungsentwurfs ist veröffentlicht
als Bundestagsdrucksache BR-Drucks 253/06 sowie unter www.bmj.de.
Textsynopse in FamRZ 2006, 670 ff.

1 V. 14. Juni 1976, BGBl. I, 1421.
2 V. 20. Februar 1986, BGBl. I, 301.
3 KindUG v. 6. April 1998, BGBl. I, 666.
4 V. 6. April 1998, BGBl. I, 666, 668.
5 Durch das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und Änderung

des Kindesunterhaltsrechts v. 2. November 2000, BGBl. I, 1479. Einge-
führt wurde damit die Regelung, dass die Anrechnung des Kindergelds auf
den Unterhalt unterbleibt, soweit nicht Unterhalt in Höhe von 135 % der
Regelbetrag-Verordnung geleistet wird.


